
Nur für Bearbeitungszwecke der LfL: 
In Erfassungsliste eingetragen:  Handzeichen:_________________________  

Name der Schule Name des Geldinstituts der Schule 

Straße, Hausnummer Konto-Nr. Bankleitzahl 

PLZ, Ort Telefonnummer der Schule 

Regierungsbezirk Schul-Nr. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Antrag auf Förderung von Imkern an Schulen 
Anlage: Teilnehmerliste des Wahlkurses Imkerei 
 
Ich beantrage zur Förderung unseres Wahlkurses Imkerei im Schuljahr 2011/2012 einen Zuschuss 
von bis zu 300 €.  
Name der Schulleitung Name der Kursleitung 

Telefonnummer  Kursleitung E-Mail Kursleitung 

Name und Zielsetzung des Wahlkurses: 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 

Erklärungen der Schulleitung: 
 
Der oben aufgeführte Wahlkurs beschäftigt sich regelmäßig und überwiegend mit dem Thema Imke-
rei. Die Teilnehmer erhalten theoretische und praktische Anleitungen rund um das Bienenjahr. Eine 
entsprechende Grundausstattung zu Demonstrationszwecken ist vorhanden. 
 
Anzahl der derzeit vorhandenen Bienenvölker an der Schule: 
 
Anzahl der Teilnehmer im Wahlkurs Imkerei:

 
An die 
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 
Abteilung Förderwesen und Fachrecht 
Menzinger Straße 54 
80638 München 
 
 
 
 
 
 
  

 
Wichtig:  
Dieser Antrag einschließlich der Anla-
ge „Teilnehmerliste“ muss bis spätes-
tens 15. Juni 2012 der LfL vorliegen. 

Der Verwendungsnachweis muss bis spätes-
tens 31. Juli 2012 der LfL vorliegen. 



Mir ist bekannt, dass 
- nur Ausgaben berücksichtigt werden können, die im Schuljahr 2011/2012 entstanden sind. 
- die Schule für diese Maßnahme keine anderweitigen Förderungen aus staatlichen Mitteln bean-

tragen darf. 
- eine Förderung nur im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel erfolgen kann und kein Rechtsan-

spruch auf Förderung besteht. 
- die allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung  

(ANBest-P) Anwendung finden. 
- mit einer Kürzung bis hin zum vollständigen Verlust bzw. bis hin zur vollständigen Rückforderung 

der Zuwendung zu rechnen ist, wenn 
 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt wird, 
 nicht förderfähige Ausgaben geltend gemacht werden, 
 Mittel zweckwidrig verwendet werden, 
 gegen Auflagen und Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Erhalt der Förderung ver-

stoßen wird 
 oder ein vergleichbar schwerwiegender anderer Grund vorliegt. 

- im Falle der Rückforderung von Fördermitteln ist der erhaltene Förderbetrag ab dem Tag der 
Auszahlung bis zur Rückzahlung mit sechs Prozent jährlich zu verzinsen. 

- die Angaben im Antrag, und in den ergänzenden Unterlagen/Nachweisen subventionserheblich 
im Sinne des § 264 StGB i. V. m. Art. 1 des Bayer. Subventionsgesetzes, § 2 des Subventions-
gesetzes sind bzw. wegen Subventionsbetrug bestraft wird, 
 wer über subventionserhebliche Tatsachen unrichtige, unvollständige Angaben macht oder 
 den Subventionsgeber über subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt. 

- die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, das Bayerische Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten und der Bayerische Oberste Rechnungshof das Recht haben, 
die Voraussetzungen für die Gewährung des Zuschusses zu prüfen und Auskünfte einzuholen. 

 
Ich verpflichte mich 
- unverzüglich mitzuteilen, wenn sich die für die Förderung maßgeblichen Umstände, insbesonde-

re die Voraussetzungen für den unten aufgeführten Vertragsabschluss ändern oder wegfallen. 
- Unterlagen, die für die Festsetzung der Förderung von Bedeutung sind, für Zwecke der Prüfung 

fünf Jahre lang aufzubewahren. 
 
Die Angaben in diesem Antrag und seiner Anlage sind die Grundlage für die oben genannte För-
dermaßnahme. Ich bestätige, dass die Angaben richtig und vollständig sind. 
Der Antrag kann nur berücksichtigt werden, wenn er vollständig und rechtzeitig, spätestens bis zum 
Ende der Antragsfrist am 15. Juni 2012 bei der LfL eingegangen ist.  
Der Verwendungsnachweis muss bis zum 31. Juli 2012 der LfL vorliegen. 
Von den Verpflichtungen und Hinweisen im „Merkblatt zum Imkern an Schulen 2012“, den allgemei-
nen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) sowie den „Rechts-
vorschriften zum Subventionsgesetz“ habe ich Kenntnis genommen. 

 
 
Ort, Datum 

 
 Unterschrift der Kursleitung 

 
Ort, Datum 

 
 Unterschrift der Schulleitung 

 



 
 
 

 
Anlage „Teilnehmerliste“ Wahlkurs Imkerei im Schuljahr 2011/2012 
 

Lfd. 
Nr. Name und Vorname Klasse 
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Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 
(ANBest-P) 

Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne des Art. 36 des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestim-
mungen sind als Bestandteil des Zuwendungsbescheides verbindlich, soweit dort nicht ausdrücklich 
etwas Anderes bestimmt ist. 

I n h a l t s ü b e r s i c h t :  

1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

3. Vergabe von Aufträgen 

4. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 

5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

6. Nachweis der Verwendung 

7. Prüfung der Verwendung 

8. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks ver-
wendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 

1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwen-
dungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers sind als De-
ckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben einzuset-
zen. Der Finanzierungsplan (aufgegliederte Berechnung der mit dem Zuwendungszweck zu-
sammenhängenden Ausgaben mit einer Übersicht über die beabsichtigte Finanzierung) ist 
hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die Einzelansätze dürfen um bis zu 20 v.H. 
überschritten werden, soweit die Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei an-
deren Einzelansätzen der zuwendungsfähigen Ausgaben ausgeglichen werden kann. Beruht 
die Überschreitung eines Einzelansatzes auf behördlichen Bedingungen oder Auflagen, ins-
besondere im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses 
des Finanzierungsplans auch weitergehende Abweichungen zulässig. Im Übrigen sind Über-
schreitungen zulässig, wenn sie der Zuwendungsempfänger voll aus eigenen Mitteln trägt. Die 
Sätze 2 bis 4 finden bei Festbetragsfinanzierung keine Anwendung. 

1.3 Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungsausgaben 
geleistet werden und werden die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend 
aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten, darf der Zuwendungsempfänger seine 
Beschäftigten nicht besserstellen als vergleichbare Staatsbedienstete; höhere Entgelte als 
nach dem TV-L sowie sonstige über- und außertarifliche Leistungen dürfen nicht gewährt wer-
den. 

1.4 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von 
zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird. Die Anforderung jedes 
Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im 
Übrigen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen werden: 

1.4.1 bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung1 jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer 
Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungs-
empfängers, 

1.4.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung1, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel des Zu-
wendungsempfängers verbraucht sind. Wird ein zu deckender Fehlbedarf anteilig durch meh-
rere Zuwendungsgeber finanziert, so darf die Zuwendung jeweils nur anteilig mit den Zuwen-
dungen der anderen Zuwendungsgeber angefordert werden. 

                                                 
1 Die in Betracht kommende Finanzierungsart wird im Zuwendungsbescheid bestimmt. 
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1.5 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen aus der Zuwendung nur vereinbart oder 
bewirkt werden, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt 
ist. 

1.6 Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, den Zuwendungsbescheid mit Wirkung für die Zu-
kunft zu widerrufen, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist. 

2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

2.1 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten zuwen-
dungsfähigen Ausgaben, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel 
hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung 

2.1.1 bei Anteilfinanzierung2 anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und 
den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers, 

2.1.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung2 um den vollen in Betracht kommenden Betrag; wird derselbe 
Zuwendungszweck sowohl vom Freistaat Bayern als auch vom Bund und/oder einem anderen 
Land gefördert, wird Nr. 2.1.1 sinngemäß angewendet. 

2.2 Nr. 2.1 gilt (ausgenommen bei wiederkehrender Förderung desselben Zuwendungszwecks) 
nur, wenn sich die zuwendungsfähigen Ausgaben oder die Deckungsmittel insgesamt um 
mehr als 500 € ändern. 

3. Vergabe von Aufträgen 

Bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks sind folgende Vorschrif-
ten zu beachten: 

3.1 Bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen die Vergabe- und Vertragsordnung für Bau-
leistungen Teil A (VOB/A) Abschnitt 13. 

3.2 Bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Leistungen die Verdingungsordnung für 
Leistungen Teil A (VOL/A) Abschnitt 14. 

3.3 Weitergehende Bestimmungen, die den Zuwendungsempfänger zur Anwendung von Verga-
bevorschriften verpflichten (z.B. die §§ 98 ff. GWB i.V.m. der Vergabeverordnung in ihrer je-
weils geltenden Fassung und den Abschnitten 2, 3 und 4 der VOB/A bzw. VOL/A) bleiben un-
berührt. 

3.4 Die Richtlinien für die Berücksichtigung bevorzugter Bewerber bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge – Spätaussiedler, Werkstätten für Behinderte und Blindenwerkstätten, Verfolgte – 
(Bevorzugten-Richtlinien) in der jeweils geltenden Fassung5. 

3.5 Die Mittelstandsrichtlinien Öffentliches Auftragswesen der Staatsregierung in der jeweils gel-
tenden Fassung6. 

3.6 Die Umweltrichtlinien Öffentliches Auftragswesen der Staatsregierung in der jeweils geltenden 
Fassung7. 

3.7 Die Nrn. 3.1, 3.2, 3.4 bis 3.6 finden keine Anwendung, wenn die Zuwendung oder bei Finan-
zierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendung weniger als 25 000 € be-
trägt, es sei denn, der Zuwendungsempfänger ist aus anderen Gründen verpflichtet, die Ver-
gabebestimmungen zu beachten. Wird die Zuwendung als zweckgebundenes (zinsverbilligtes) 
Darlehen gewährt, kann dabei vom umgerechneten Zuschusswert ausgegangen werden. 

4. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 

4.1 Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, 
sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Der Zuwendungs-

                                                 
2  Die in Betracht kommende Finanzierungsart wird im Zuwendungsbescheid bestimmt 
3  Bekanntmachung der Neufassung der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil A - Ausgabe 2006 - vom 20. März 2006 

(Bundesanzeiger Nr. 94a vom 18. Mai 2006). 
4  Bekanntmachung der Neufassung der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) - Ausgabe 2006 - vom 6. April 2006 (Beilage Nr. 100a zum 

Bundesanzeiger vom 30. Mai 2006, Berichtigung vom 7. Juni 2006, Bundesanzeiger Nr. 109 vom 13. Juni 2006). 
5  Derzeit gelten die Richtlinien vom 30. November 1993 (StAnz Nr. 48, AllMBl S. 1308), geändert durch Bekanntmachung der Bayerischen 

Staatsregierung vom 13. September 1994 (StAnz Nr. 37, AllMBl S. 767) und vom 6. November 2001 (StAnz Nr. 46, AllMBl S. 666). 
6  Derzeit gelten die Richtlinien vom 4. Dezember 1984 (StAnz Nr. 49), geändert durch Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung vom 

19. April 1994 (StAnz Nr. 16, AllMBl S. 331) und vom 6. November 2001 (StAnz Nr. 46, AllMBl S. 666). 
7  Derzeit gelten die Richtlinien vom 28. April 2009 (AllMBl S. 163, StAnz Nr. 19). 
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empfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bin-
dung nicht anderweitig verfügen. 

4.2 Der Zuwendungsempfänger hat ganz oder überwiegend zu Lasten nicht rückzahlbarer Zu-
wendungen beschaffte Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 410 € (ohne 
Umsatzsteuer) übersteigt, zu inventarisieren. Soweit aus besonderen Gründen der Staat Ei-
gentümer ist oder wird, sind die Gegenstände in dem Inventar besonders zu kennzeichnen. 

5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde anzuzei-
gen, wenn 

5.1 er nach Vorlage des Finanzierungsplans – auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises – 
weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder 
von ihnen erhält oder wenn er – ggf. weitere – Mittel von Dritten erhält, 

5.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Um-
stände sich ändern oder wegfallen, 

5.3 sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht 
zu erreichen ist, 

5.4 die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszah-
lung verbraucht werden können, 

5.5 zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend 
dem Zuwendungszweck oder nicht mehr benötigt werden, 

5.6 ein Insolvenzverfahren gegen ihn beantragt oder eröffnet wird. 

6. Nachweis der Verwendung 

6.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwen-
dungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum fol-
genden Monats, der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis, Verwen-
dungsbestätigung, VV Nr. 10.2, 10.3). 

6.1.1 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nach-
weis. 

6.1.2 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im Ein-
zelnen darzustellen. 

6.1.3 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und 
voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen. Der 
Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwen-
dungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Aus dem Nachweis müs-
sen Tag, Empfänger/Einzahler sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein. 
Soweit der Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Um-
satzsteuergesetzes hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt 
werden. 

6.1.4 Mit dem Nachweis sind die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) über die Einzel-
zahlungen und die Verträge über die Vergabe von Aufträgen vorzulegen. 

6.1.5 Sofern ein einfacher Verwendungsnachweis zugelassen ist, besteht dieser aus dem Sachbe-
richt und einem zahlenmäßigen Nachweis ohne Vorlage von Belegen, in dem Einnahmen und 
Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans summarisch zusammenzu-
stellen sind. 

6.1.6 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die 
Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zahlung, den 
Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Verwendungszweck. Außerdem müssen die Be-
lege ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zu dem Projekt (z.B. Projektnummer) enthalten. Das 
gilt entsprechend für den Nachweis von Eigenleistungen. Im Verwendungsnachweis ist zu 
bestätigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren 
worden ist und die Angaben mit den Büchern und gegebenenfalls den Belegen übereinstim-
men. 
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6.2 Sofern im Zuwendungsbescheid zugelassen, genügt eine Verwendungsbestätigung mit dem 
in Muster 4a zu Art. 44 BayHO vorgegebenen Inhalt ohne Vorlage von Belegen. 

6.3 Der Zuwendungsempfänger hat die in Nr. 6.1.4 genannten Belege und Verträge – auch im 
Falle der Verwendungsbestätigung –, alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden Un-
terlagen (vgl. Nr. 7.1 Satz 1) sowie im Falle des Nachweises bzw. der Bestätigung der Ver-
wendung auf elektronischem Wege eine Ausfertigung des Verwendungsnachweises bzw. der 
Verwendungsbestätigung fünf Jahre nach ihrer Vorlage aufzubewahren, sofern nicht nach 
steuerlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur 
Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträger verwendet werden. Das Aufnahme- und 
Wiedergabeverfahren muss den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung oder einer in 
der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung entsprechen. 

6.4 Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiter-
leiten, sind die von den empfangenden Stellen ihm gegenüber zu erbringenden Verwendungs- 
und Zwischennachweise bzw. -bestätigungen dem Verwendungs- oder Zwischennachweis 
nach Nr. 6.1 bzw. der Verwendungsbestätigung nach Nr. 6.2 beizufügen. 

7. Prüfung der Verwendung 

7.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen 
anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder 
durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unter-
lagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. In den Fällen der Nr. 6.4 sind 
diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem Dritten gegenüber auszubedingen. 

7.2 Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser der 
Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Ergebnisses zu 
bescheinigen. 

7.3 Der Oberste Rechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfängern zu prüfen (Art. 91 
BayHO). 

8. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

8.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfah-
rensrecht (Art. 43, 48, 49 BayVwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen worden oder sonst unwirksam geworden ist. 

8.2 Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn 

8.2.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 

8.2.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, 

8.2.3 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z.B. nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder 
Änderung der Finanzierung nach Nr. 2). 

8.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kommt auch in Betracht, soweit der Zuwen-
dungsempfänger 

8.3.1 die Zuwendung nicht alsbald nach Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwen-
det oder 

8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den vorge-
schriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten (Nr. 5) 
nicht rechtzeitig nachkommt. 

8.4 Der Erstattungsanspruch ist mit 6 v.H. für das Jahr nach Maßgabe des Art. 49a Abs. 3 
BayVwVfG zu verzinsen. 

8.5 Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungs-
zwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerru-
fen, so können für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung 
ebenfalls Zinsen in Höhe von 6 v.H. für das Jahr verlangt werden. Entsprechendes gilt, soweit 
eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig ein-
zusetzen sind (Art. 49a Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG). 
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Rechtsvorschriften zum Subventionsgesetz 
 
 
 

1.  Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11.1998 (BGBI I 
S.3322), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22.08.2006 (BGBl. I S. 1970) 
 

§ 264 
 

Subventionsbetrug 
 

(1) Mit Freiheitsstrafe, bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer 
1. einer für die Bewilligung einer Subventi-

on zuständigen Behörde oder einer ande-
ren in das Subventionsverfahren einge-
schalteten Stelle oder Person (Subventi-
onsgeber) über subventionserhebliche 
Tatsachen für sich oder einen anderen 
unrichtige oder unvollständige Angaben 
macht, die für ihn oder den anderen vor-
teilhaft sind, 

2. einen Gegenstand oder eine Geldleis-
tung, deren Verwendung durch Rechts-
vorschriften oder durch den Subventi-
onsgeber im Hinblick auf eine Subvention 
beschränkt ist, entgegen der Verwen-
dungsbeschränkung verwendet, 

3. den Subventionsgeber entgegen den 
Rechtsvorschriften über die Subventions-
vergabe über subventionserhebliche Tat-
sachen in Unkenntnis lässt oder 

4. in einem Subventionsverfahren eine 
durch unrichtige oder unvollständige An-
gaben erlangte Bescheinigung über eine 
Subventionsberechtigung oder über sub-
ventionserhebliche Tatsachen gebraucht. 

 
(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe 

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn 
Jahren. 2Ein besonders schwerer Fall liegt in 
der Regel vor, wenn der Täter 
1. aus grobem Eigennutz oder unter Ver-

wendung nachgemachter oder verfälsch-
ter Belege für sich oder einen anderen 
eine nicht gerechtfertigte Subvention gro-
ßen Ausmaßes erlangt, 

2. seine Befugnisse oder seine Stellung als 
Amtsträger missbraucht oder 

3. die Mithilfe eines Amtsträgers ausnutzt, 
der seine Befugnisse oder seine Stellung 
missbraucht. 

 

(3) § 263 Abs. 5 gilt entsprechend. 

(4) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nr.1 bis 3 
leichtfertig handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
(5) 1Nach den Absätzen 1 und 4 wird nicht be-

straft, wer freiwillig verhindert, dass auf Grund 
der Tat die Subvention gewährt wird. 2Wird die 
Subvention ohne Zutun des Täters nicht ge-
währt, so wird er straflos, wenn er sich freiwil-
lig und ernsthaft bemüht, das Gewähren der 
Subvention zu verhindern. 

 

 
 
 
 
 
 
 

(6) 1Neben einer Freiheilsstrafe von mindestens 
einem Jahr wegen einer Straftat nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 kann das Gericht die Fähigkeit, 
öffentliche Ämter zu bekleiden, und die Fähig-
keit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlan-
gen, aberkennen (§ 45 Abs. 2). 2Gegen-
stände, auf die sich die Tat bezieht, können 
eingezogen werden; § 74 a ist anzuwenden. 

(7) 1Subvention im Sinne dieser Vorschrift ist 
1. eine Leistung aus öffentlichen Mitteln 

nach Bundes- oder Landesrecht an Be-
triebe oder Unternehmen, die wenigstens 
zum Teil 

 
a) ohne marktmäßige Gegenleistung 

 gewährt wird und  
b) der Förderung der Wirtschaft dienen 

 soll; 
 

2. eine Leistung aus öffentlichen Mitteln 
nach dem Recht der Europäischen Ge-
meinschaften, die wenigstens zum Teil 
ohne marktmäßige Gegenleistung ge-
währt wird. 

 
2Betrieb oder Unternehmen im Sinne des Satzes 1 
Nr. 1 ist auch das öffentliche Unternehmen. 

(8) Subventionserheblich im Sinne des Absatzes 
1 sind Tatsachen, 
1. die durch Gesetz oder auf Grund eines 

Gesetzes von dem Subventionsgeber als 
subventionserheblich bezeichnet sind 
oder 

 
2. von denen die Bewilligung, Gewährung, 

Rückforderung, Weitergewährung oder 
das Belassen einer Subvention oder ei-
nes Subventionsvorteils gesetzlich ab-
hängig ist. 

 
 
 

2. Gesetz gegen missbräuchliche Inan-
spruchnahme von Subventionen 
(Subventionsgesetz- SubvG) vom 
29.07.1976 (BGBI I S. 2034, 2037) 

 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Dieses Gesetz gilt, soweit Absatz 2 nichts an-

deres bestimmt, für Leistungen, die Subventi-
onen im Sinne des § 264 des Strafgesetzbu-
ches sind. 

(2) Für Leistungen nach Landesrecht, die Sub-
ventionen im Sinne des § 264 des Strafge-
setzbuches sind, gelten die §§ 2 bis 6, soweit 
das Landesrecht dies bestimmt. 



§ 2 
Bezeichnung der subventionserheblichen 

Tatsachen 
 

(1) Die für die Bewilligung einer Subvention zu-
ständige Behörde oder andere in das Subven-
tionsverfahren eingeschaltete Stelle oder Per-
son (Subventionsgeber) hat vor der Bewilli-
gung oder Gewährung einer Subvention dem-
jenigen, der für sich oder einen anderen eine 
Subvention beantragt oder eine Subvention 
oder einen Subventionsvorteil in Anspruch 
nimmt (Subventionsnehmer}, die Tatsachen 
als subventionserheblich im Sinne des § 264 
des Strafgesetzbuches zu bezeichnen, die 
nach 
1. dem Subventionszweck, 

2. den Rechtsvorschriften, Verwaltungsvor-
schriften und Richtlinien über die Subven-
tionsvergaben sowie 

3. den sonstigen Vergabevoraussetzungen 

für die Bewilligung, Gewährung, Rückforde-
rung, Weitergewährung oder das Belassen ei-
ner Subvention oder eines Subventionsvorteils  
erheblich sind. 

 
(2) Ergeben sich aus den im Subventionsverfah-

ren gemachten Angaben oder aus sonstigen 
Umständen Zweifel, ob die beantragte oder in 
Anspruch genommene Subvention oder der in 
Anspruch genommene Subventionsvorteil mit 
dem Subventionszweck oder den Vergabe-
voraussetzungen nach Absatz 1 Nr.2, 3 im 
Einklang steht, so hat der Subventionsgeber 
dem Subventionsnehmer die Tatsachen, de-
ren Aufklärung zur Beseitigung der Zweifel 
notwendig erscheint, nachträglich als subven-
tionserheblich im Sinne des § 264 des Straf-
gesetzbuches zu bezeichnen. 

 
§ 3  

Offenbarungspflicht bei der Inanspruchnahme 
von Subventionen 

 
(1) Der Subventionsnehmer ist verpflichtet, dem 

Subventionsgeber unverzüglich alle Tatsa-
chen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewäh-
rung, Weitergewährung, Inanspruchnahme 
oder dem Belassen der Subvention oder des 
Subventionsvorteils entgegenstehen oder für 
die Rückforderung der Subvention oder des 
Subventionsvorteils erheblich sind. Besonders 
bestehende Pflichten zur Offenbarung bleiben 
unberührt. 

 
(2) Wer einen Gegenstand oder eine Geldleis-

tung, deren Verwendung durch Gesetz oder 
durch den Subventionsgeber im Hinblick auf 
eine Subvention beschränkt ist, entgegen der 
Verwendungsbeschränkung verwenden will, 
hat dies rechtzeitig vorher dem Subventions-
geber anzuzeigen. 

' 
§ 4 

Scheingeschäfte, Missbrauch von Gestaltungs-
möglichkeiten 

 
(1) Scheingeschäfte und Scheinhandlungen sind 

für die Bewilligung, Gewährung, Rückforde-
rung und Weitergewährung oder das Belassen 
einer Subvention oder eines Subventionsvor-
teils unerheblich. Wird durch ein Scheinge-
schäft oder eine Scheinhandlung ein anderer 
Sachverhalt verdeckt, so ist der verdeckte 

Sachverhalt für die Bewilligung, Gewährung, 
Rückforderung, Weitergewährung oder das 
Belassen der Subvention oder des Subventi-
onsvorteils maßgebend. 

 
(2) Die Bewilligung oder Gewährung einer Sub-

vention oder eines Subventionsvorteils ist 
ausgeschlossen, wenn im Zusammenhang mit 
einer beantragten Subvention ein Rechtsge-
schäft oder eine Handlung unter Missbrauch 
von Gestaltungsmöglichkeiten vorgenommen 
wird. Ein Missbrauch liegt vor, wenn jemand 
eine den gegebenen Tatsachen und Verhält-
nissen unangemessene Gestaltungsmöglich-
keit benutzt, um eine Subvention oder einen 
Subventionsvorteil für sich oder einen anderen 
in Anspruch zu nehmen oder zu nutzen, ob-
wohl dies dem Subventionszweck wider-
spricht. Dies ist namentlich dann anzuneh-
men, wenn die förmlichen Voraussetzungen 
einer Subvention oder eines Subventionsvor-
teils in einer dem Subventionszweck wider-
sprechenden Weise künstlich geschaffen wer-
den. 

 
§ 5 

Herausgabe von Subventionsvorteilen 
 

(1) Wer einen Gegenstand oder eine Geldleis-
tung, deren Verwendung durch Gesetz oder 
durch den Subventionsgeber im Hinblick auf 
eine Subvention beschränkt ist, entgegen der 
Verwendungsbeschränkung verwendet und 
dadurch einen Vorteil erlangt, hat diesen dem 
Subventionsgeber herauszugeben. 

 
(2) Für den Umfang der Herausgabe gelten die 

Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 
über die Herausgabe einer ungerechtfertigten 
Bereicherung entsprechend. Auf den Wegfall 
der Bereicherung kann sich der Herausgabe-
pflichtige nicht berufen, soweit er die Verwen-
dungsbeschränkung kannte oder infolge gro-
ber Fahrlässigkeit nicht kannte. 

 
(3) Besonders bestehende Verpflichtungen zur 

Herausgabe bleiben unberührt. 
 

§ 6 
Anzeige bei Verdacht eines Subventionsbetrugs 

 
Gerichte und Behörden von Bund, Ländern und 
kommunalen Trägern der öffentlichen Verwaltung 
haben Tatsachen, die sie dienstlich erfahren und die 
den Verdacht eines Subventionsbetrugs begründen, 
den Strafverfolgungsbehörden mitzuteilen. 

 
3.  Gesetz über die Vergabe von Subventi-

onen nach Landesrecht  
 (Bayerisches Subventionsgesetz- Bay-

SubvG-, BayRS 453-1-W) 
 

Art. 1 
Für Leistungen nach Landesrecht, die Subventionen 
im Sinn des § 264 des Strafgesetzbuchs1) sind, gel-
ten die §§ 2 bis 6 des Gesetzes gegen missbräuch-
liche Inanspruchnahme von Subventionen2) vom 29. 
Juli 1976 (BGBII S. 2037). 

 
Art. 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1977 in Kraft 3).

 
1) BGBl FN 450-2.       2) BGBI FN 453-18.1-2.     3) Betrifft 
die ursprüngliche Fassung vom 23. Dezember 1976 (GVBI S. 
586) 
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	Anforderung und Verwendung der Zuwendung
	1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.
	1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan (aufgegliederte Berechnung der mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben mit einer Übersicht über die beabsichtigte Finanzierung) ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die Einzelansätze dürfen um bis zu 20 v.H. überschritten werden, soweit die Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen der zuwendungsfähigen Ausgaben ausgeglichen werden kann. Beruht die Überschreitung eines Einzelansatzes auf behördlichen Bedingungen oder Auflagen, insbesondere im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses des Finanzierungsplans auch weitergehende Abweichungen zulässig. Im Übrigen sind Überschreitungen zulässig, wenn sie der Zuwendungsempfänger voll aus eigenen Mitteln trägt. Die Sätze 2 bis 4 finden bei Festbetragsfinanzierung keine Anwendung.
	1.3 Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden und werden die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten, darf der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten nicht besserstellen als vergleichbare Staatsbedienstete; höhere Entgelte als nach dem TV-L sowie sonstige über- und außertarifliche Leistungen dürfen nicht gewährt werden.
	1.4 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im Übrigen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen werden:
	1.4.1 bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers,
	1.4.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung1, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel des Zuwendungsempfängers verbraucht sind. Wird ein zu deckender Fehlbedarf anteilig durch mehrere Zuwendungsgeber finanziert, so darf die Zuwendung jeweils nur anteilig mit den Zuwendungen der anderen Zuwendungsgeber angefordert werden.

	1.5 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen aus der Zuwendung nur vereinbart oder bewirkt werden, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist.
	1.6 Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, den Zuwendungsbescheid mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist.

	2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung
	2.1 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten zuwendungsfähigen Ausgaben, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung
	2.1.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers,
	2.1.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung2 um den vollen in Betracht kommenden Betrag; wird derselbe Zuwendungszweck sowohl vom Freistaat Bayern als auch vom Bund und/oder einem anderen Land gefördert, wird Nr. 2.1.1 sinngemäß angewendet.

	2.2 Nr. 2.1 gilt (ausgenommen bei wiederkehrender Förderung desselben Zuwendungszwecks) nur, wenn sich die zuwendungsfähigen Ausgaben oder die Deckungsmittel insgesamt um mehr als 500 € ändern.

	3. Vergabe von Aufträgen
	3.1 Bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A) Abschnitt 1.
	3.2 Bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Leistungen die Verdingungsordnung für Leistungen Teil A (VOL/A) Abschnitt 1.
	3.3 Weitergehende Bestimmungen, die den Zuwendungsempfänger zur Anwendung von Vergabevorschriften verpflichten (z.B. die §§ 98 ff. GWB i.V.m. der Vergabeverordnung in ihrer jeweils geltenden Fassung und den Abschnitten 2, 3 und 4 der VOB/A bzw. VOL/A) bleiben unberührt.
	3.4 Die Richtlinien für die Berücksichtigung bevorzugter Bewerber bei der Vergabe öffentlicher Aufträge – Spätaussiedler, Werkstätten für Behinderte und Blindenwerkstätten, Verfolgte – (Bevorzugten-Richtlinien) in der jeweils geltenden Fassung.
	3.5 Die Mittelstandsrichtlinien Öffentliches Auftragswesen der Staatsregierung in der jeweils geltenden Fassung.
	3.6 Die Umweltrichtlinien Öffentliches Auftragswesen der Staatsregierung in der jeweils geltenden Fassung.
	3.7 Die Nrn. 3.1, 3.2, 3.4 bis 3.6 finden keine Anwendung, wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendung weniger als 25 000 € beträgt, es sei denn, der Zuwendungsempfänger ist aus anderen Gründen verpflichtet, die Vergabebestimmungen zu beachten. Wird die Zuwendung als zweckgebundenes (zinsverbilligtes) Darlehen gewährt, kann dabei vom umgerechneten Zuschusswert ausgegangen werden.

	4. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände
	4.1 Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfügen.
	4.2 Der Zuwendungsempfänger hat ganz oder überwiegend zu Lasten nicht rückzahlbarer Zuwendungen beschaffte Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 410 € (ohne Umsatzsteuer) übersteigt, zu inventarisieren. Soweit aus besonderen Gründen der Staat Eigentümer ist oder wird, sind die Gegenstände in dem Inventar besonders zu kennzeichnen.

	5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers
	5.1 er nach Vorlage des Finanzierungsplans – auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises – weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er – ggf. weitere – Mittel von Dritten erhält,
	5.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,
	5.3 sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,
	5.4 die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung verbraucht werden können,
	5.5 zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck oder nicht mehr benötigt werden,
	5.6 ein Insolvenzverfahren gegen ihn beantragt oder eröffnet wird.

	6. Nachweis der Verwendung
	6.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats, der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis, Verwendungsbestätigung, VV Nr. 10.2, 10.3).
	6.1.1 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis.
	6.1.2 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen darzustellen.
	6.1.3 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Aus dem Nachweis müssen Tag, Empfänger/Einzahler sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Soweit der Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden.
	6.1.4 Mit dem Nachweis sind die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) über die Einzelzahlungen und die Verträge über die Vergabe von Aufträgen vorzulegen.
	6.1.5 Sofern ein einfacher Verwendungsnachweis zugelassen ist, besteht dieser aus dem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis ohne Vorlage von Belegen, in dem Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans summarisch zusammenzustellen sind.
	6.1.6 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Verwendungszweck. Außerdem müssen die Belege ein eindeutiges Zuordnungsmerkmal zu dem Projekt (z.B. Projektnummer) enthalten. Das gilt entsprechend für den Nachweis von Eigenleistungen. Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und gegebenenfalls den Belegen übereinstimmen.

	6.2 Sofern im Zuwendungsbescheid zugelassen, genügt eine Verwendungsbestätigung mit dem in Muster 4a zu Art. 44 BayHO vorgegebenen Inhalt ohne Vorlage von Belegen.
	6.3 Der Zuwendungsempfänger hat die in Nr. 6.1.4 genannten Belege und Verträge – auch im Falle der Verwendungsbestätigung –, alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen (vgl. Nr. 7.1 Satz 1) sowie im Falle des Nachweises bzw. der Bestätigung der Verwendung auf elektronischem Wege eine Ausfertigung des Verwendungsnachweises bzw. der Verwendungsbestätigung fünf Jahre nach ihrer Vorlage aufzubewahren, sofern nicht nach steuerlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträger verwendet werden. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren muss den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung oder einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung entsprechen.
	6.4 Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiterleiten, sind die von den empfangenden Stellen ihm gegenüber zu erbringenden Verwendungs- und Zwischennachweise bzw. -bestätigungen dem Verwendungs- oder Zwischennachweis nach Nr. 6.1 bzw. der Verwendungsbestätigung nach Nr. 6.2 beizufügen.

	7. Prüfung der Verwendung
	7.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. In den Fällen der Nr. 6.4 sind diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem Dritten gegenüber auszubedingen.
	7.2 Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen.
	7.3 Der Oberste Rechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfängern zu prüfen (Art. 91 BayHO).

	8. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung
	8.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht (Art. 43, 48, 49 BayVwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen worden oder sonst unwirksam geworden ist.
	8.2 Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn
	8.2.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist,
	8.2.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird,
	8.2.3 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z.B. nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung nach Nr. 2).

	8.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kommt auch in Betracht, soweit der Zuwendungsempfänger
	8.3.1 die Zuwendung nicht alsbald nach Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet oder
	8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt.

	8.4 Der Erstattungsanspruch ist mit 6 v.H. für das Jahr nach Maßgabe des Art. 49a Abs. 3 BayVwVfG zu verzinsen.
	8.5 Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, so können für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von 6 v.H. für das Jahr verlangt werden. Entsprechendes gilt, soweit eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen sind (Art. 49a Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG).
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